
2

Anhang

Titel und Text der Volksinitiative lauten:

Kantonale Volksinitiative
Weniger Steuern fürs Gewerbe
(Kirchensteuerinitiative)

Die Verfassung des Kantons Zürich wird wie folgt geändert:

Art. 130 Abs. 5 (neu)
Juristische Personen sind von der Kirchensteuer befreit.
Der bisherige Art. 130 Abs. 5 wird neu zu Art. 130 Abs. 6.


